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TOP 26:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen, den
Zugang von Arbeitskräften zu mobilitätsfördernden Diensten und die
weitere Integration der Arbeitsmärkte

COM(2014) 6 final

Drucksachen: 14/14 und zu 14/14

Der Europäische Rat forderte die Kommission im Dezember 2012 auf, einen
Vorschlag für eine neue "EURES-Verordnung" vorzulegen. Mit dem nunmehr
vorgelegten Verordnungsvorschlag soll ein verbindlicher gemeinsamer Rahmen für
die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission in Bezug
auf die Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU geschaffen werden. Anstelle der
bisherigen regionalen Kompetenzen (EURES-Partnerschaften) mit grenzüber-
schreitenden Kontakten soll ein zentral gesteuertes Informationsaustauschsystem
über Stellensuchende und offene Stellen in ganz Europa etabliert werden.

Damit sollen offene Stellen aus der gesamten EU zusammengeführt werden. Alle
EU-Bürgerinnen und -Bürger sollen die Möglichkeit zur Bewerbung auf diese
Stellen haben. Unterstützungsleistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen definiert werden.

Ziel ist die Entwicklung eines "echten" europäischen Arbeitsmarktes durch
europaweite Stellensuche und Stellenvermittlung. Dies soll eine größere Mobilität
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herbeiführen. Die Kommission führt
dazu die nach ihren Angaben höheren Mobilitätsraten innerhalb des Landes
Australien und innerhalb der USA an.

Die Mitgliedstaaten sollen nach Artikel 14 des Verordnungsvorschlags verpflichtet
werden, auf einer von der Kommission errichteten IT-Plattform (EURES) künftig
alle Stellenangebote ihrer öffentlichen Arbeitsverwaltungen zu veröffentlichen.
Zudem sollen diese sich bemühen, Übereinkünfte mit anderen Arbeitsvermittlungen
zu schließen (z. B. private Arbeitsvermittlungsfirmen, Unternehmen selbst), um zu
gewährleisten, dass der Grundsatz der allgemeinen Verlinkung und "intuitiven
Durchsuchung" aller Vermittlungsportale auch in Bezug auf deren Datenbanken
angewendet wird (Artikel 15 Absatz 2).
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Die Mitgliedstaaten sollen ferner verpflichtet werden, alle Stellengesuche von
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Lebensläufe, die über das EURES-
Portal bereitgestellt werden, in den internen Tools der öffentlichen Arbeitsver-
waltungen verfügbar zu machen.

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus der Drucksache 14/1/14 ersichtlich.


